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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

93 Eisenbahn

Norm

AVG §8;

EisenbahnG 1957 §34 Abs3;

EisenbahnG 1957 §34 Abs4;

EisenbahnG 1957 §35;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Frage der Umweltbelastung stellt ein ö8entliches Interesse dar, das ausschließlich von der Eisenbahnbehörde von

Amts wegen zu beurteilen ist und auf dessen Wahrung die Gemeinde keinen Rechtsanspruch hat.

Schlagworte

Mangel der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde mangelnde subjektive Rechtsverletzung Parteienrechte und

Beschwerdelegitimation Verwaltungsverfahren Mangelnde Rechtsverletzung Beschwerdelegitimation verneint
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